
P R O T O K O L L

von der am Dienstag, 24.10.2017 um 20.00 Uhr im Gemeindeamt Neufeld 
stattgefundenen Sitzung des Gemeinderates.

Anwesend: Bgm. Michael Lampel, Vbgm. Johanna Auer, StR Ing. Klaus Pleninger, 
StR Sonja Barwitius, StR Johann Linzbauer, StR Kurt Michael 
Strametz, GR Angela Auer, GR Werner Schuster, GR David Kaufmann, 
GR Manfred Pogatsch, GR Philipp Mixa, GR Rafael Zimmer, GR 
Ludwig Herbert Komornik, GR Thomas Linsmeier, GR Ing. Bernhard 
Bauer, GR Michael Zehethofer, GR Bernd Dallos, GR Sonja Flandorfer, 
StR Mag. Peter Fink, GR Ing. Horst K�gl, GR Mag. (FH) J�rgen 
Anderle, GR Christian Kerper, GR Andreas Waller

KR Christian Popovits (als Ersatzmitglied der SP� gem. � 15 a der 
Bgld. Gemeindeordnung), Marie Therese Schitzhofer (als 
Ersatzmitglied der �VP gem. � 15 a der Bgld. Gemeindewahlordnung), 
Dieter Anton Malek (als Ersatzmitglied der FP� gem. � 15 a der Bgld. 
Gemeindeordnung) – nur Anwesenheit, da kein GR-Mitglied 
entschuldigt war, wurden die Ersatzmitglieder im Rahmen der Sitzung 
nicht t�tig.

Verifikatoren: GR Ludwig Herbert Komornik, GR Ing. Horst K�gl, GR Andreas Waller
Protokoll: OAR Rudolf Tschirk
Entschuldigt: ---

Tagesordnung:

1. Beschlussfassung der Gesch�ftsordnung f�r den Gemeinderat

2. Bestellung einer Gemeindekassierin/eines Gemeindekassiers

3. Wahl einer Umweltgemeinder�tin/eines Umweltgemeinderates 

4. Wahl einer Jugendgemeinder�tin/eines Jugendgemeinderates

5. Einrichtung von Aussch�ssen und Beir�ten, sowie Bestellung deren Mitglieder 

6. Bestellung der Delegierten der Stadtgemeinde Neufeld an der Leitha in 
Verb�nde und Institutionen

7. Festlegung der n�chsten Termine, insbesondere eines Schulungstermines f�r  
Gemeinderatsmitglieder (Bgld. Gemeindeordnung NEU, …)

8. Fragestunde

9. Allf�lliges



Der Bgm. begr��t die anwesenden GR-Mitglieder, stellt die ordnungsgem��e 
Kundmachung der Tagesordnung an der Amtstafel, die gesetzeskonforme 
Einberufung und die Beschlussf�higkeit fest und er�ffnet die Sitzung um 20.00 Uhr. 
Da die Konstituierung des Gemeinderates abgeschlossen ist, kann in die 
Tagesordnung der „regul�ren“ Sitzung eingetreten werden, er l�dt daher die 
neugew�hlten Stadtratsmitglieder ein neben ihm, quasi auf der „Regierungsbank“ 
Platz zu nehmen, gratuliert nochmals zu ihren �mtern und w�nscht eine gute 
Zusammenarbeit im Dienste der Stadtgemeinde und ihrer BewohnerInnen. 
Wichtiger Hinweis: durch die Novelle der Bgld. Gemeindeordnung ist es nunmehr 
m�glich, die Einladungen zu Sitzungen des Gemeinderates, Stadtrates, 
Aussch�ssen und Beir�ten auf digitalem Weg zuzustellen. Von den meisten 
Gemeinderatsmitgliedern liegen bereits die Zustimmungserkl�rungen zu dieser Art 
der Einberufung vor. Es wird nur darauf aufmerksam gemacht, dass diese 
Zustimmungserkl�rung auf die Dauer der Periode g�ltig ist, diese aber auch wieder 
schriftlich widerrufen werden kann. Eine �nderung der angegebenen Emailadresse 
ist unverz�glich zu melden, ebenso wird durch die etwaige fehlerhafte Angabe einer 
Emailadresse oder aber durch die mangelnde regelm��ige Kontrolle der 
�bermittelten Emails kein Ladungsmangel der jeweiligen Sitzungseinberufungen 
verursacht. 
Der Bgm. erkl�rt des Weiteren, die Stadtratsmitglieder erhalten wiederum, so wie in 
den angelaufenen Amtsperioden Aufgabengebiete, in denen sie, so wie es im 
Gesetzestext der Bgld. Gemeindeordnung fixiert ist, in seinem Namen t�tig werden. 
Der genaue Wortlaut des � 25 Abs. 4 der Bgld. Gemeindeordnung lautet: 
Der BÄrgermeister kann durch Verordnung einzelne Gruppen von in seine 
ZustÅndigkeit fallenden Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereichs der 
Gemeinde - unbeschadet seiner Verantwortlichkeit - Mitgliedern des 
Gemeindevorstands zur Besorgung in seinem Namen Äbertragen. ErlÅsst der 
BÄrgermeister eine solche Verordnung, so hat er diese dem Gemeinderat 
unverzÄglich, spÅtestens in der nÅchsten Sitzung bekannt zu geben. Jede Çnderung 
dieser Verordnung ist dem Gemeinderat vom BÄrgermeister unverzÄglich mitzuteilen.

Der Bgm. gibt daher die einzelnen Zust�ndigkeitsbereiche und Verantwortlichkeiten 
wie folgt bekannt:
Bgm. Michael Lampel: Finanzen, Personal, Sicherheit, Beteiligungsgesellschaften, 
Verkehr
Vbgm. Johanna Auer: Soziales, Wohnungsreferat, �ltere Generation
StR Ing. Klaus Pleninger: Wirtschaft, Tourismus, Vereine
StR Sonja Barwitius: Gesundheit, Familien, Bildung, Kultus
StR Johann Linzbauer: Infrastruktur (Hoch- und Tiefbau, Bauhof, Friedhof, Umwelt, 
Raumplanung, Ortsbild), Dorferneuerung
StR Kurt Michael Strametz: Kultur, Kunst, Jugend, Integration, Sport
StR Mag. Peter Fink: Land- und Forstwirtschaft, Flurschutz, G�terwege.
Die entsprechende Verordnung werde von ihm unmittelbar nach der Sitzung erlassen 
und gefertigt. 

Zu 1.) Beschlussfassung der Gesch�ftsordnung f�r den Gemeinderat
Der Bgm. erkl�rt, dieser Punkt sollte, wie schon in der Erl�uterungen zur Sitzung 
angef�hrt, um die Themen „Gesch�ftsordnung f�r Gemeindevorstand=Stadtrat, die 
Aussch�sse und den Pr�fungsausschuss erweitert werden. Den 
Fraktionsvorsitzenden wurden im Vorfeld der Sitzung die Mustergesch�ftsordnungen 
�bermittelt, diese werden von den Gemeindevertreterverb�nden zusammengestellt 



und gelten f�r die gesamte Funktionsperiode, eigentlich werden in den 
Mustergesch�ftsordnungen die exakten Bestimmungen �ber die Sitzungsabl�ufe, 
welche sich in der Bgld. Gemeindeordnung widerspiegeln, nur n�her erl�utert, bzw. 
zusammengefasst. 
Da keine Anfragen erfolgen, stellt der Bgm. den Antrag, der Gemeinderat m�ge den 
Beschluss fassen, die Gesch�ftsordnungen f�r den Gemeinderat, den 
Gemeindevorstand, die Aussch�sse und den Pr�fungsausschuss, welche einen 
integrierenden Bestandteil dieses Beschlusses bilden und dem Protokoll als Beilagen 
angef�gt werden, vollinhaltlich beschlie�en. 
Dem Antrag wird die einstimmige Zustimmung des Gemeinderates zuteil.

Zu 2.) Bestellung einer Gemeindekassierin/eines Gemeindekassiers
Der Bgm. erl�utert: Gem�� � 76 der Bgld. Gemeindeordnung ist f�r die Abwicklung 
der Kassengebarung in der Gemeinde der vom Gemeinderat zu bestellende 
Kassenf�hrer (Gemeindekassier) zust�ndig. Dieser wird in geheimer Abstimmung 
von allen Gemeinderatsmitgliedern gew�hlt, auch in diesem Falle erfolgt die 
Abstimmung mittels Stimmzettel. 
Bgm. Michael Lampel stellt den Antrag, diese Position wieder mit GR Ludwig Herbert 
Komornik, der die Funktion als Kassenf�hrer bereits jahrelang zur vollsten 
Zufriedenheit aller erledigt, zu besetzen.
Es werden daher Stimmzettel, die mit „Ja“ – f�r den Antrag von Bgm. Lampel oder 
„Nein“ – gegen den Antrag anzukreuzen sind, ausgeteilt. 
Nach Auswertung der Stimmzettel durch die Verifikatoren wird festgestellt, dass GR 
Ludwig Herbert Komornik mit 21 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen zum Kassenf�hrer 
(Gemeindekassier) gew�hlt wurde.
Bgm. Lampel gratuliert Ludwig Herbert Komornik zu dessen Bestellung. 

Zu 3.) Wahl einer Umweltgemeinder�tin/eines Umweltgemeinderates 
Der Bgm. erkl�rt: Gem�� � 33 der Bgld. Gemeindeordnung hat der Gemeinderat aus 
seiner Mitte auf die Dauer seiner Funktionsperiode einen Umweltgemeinderat zu 
w�hlen. Bei der Wahl sind die Bestimmungen der Gemeindewahlordnung �ber die 
Wahl des B�rgermeisters durch den Gemeinderat sinngem�� anzuwenden. Der 
Umweltgemeinderat hat den B�rgermeister bei seiner Amtsf�hrung in den 
Angelegenheiten des �rtlichen Umweltschutzes zu unterst�tzen. Er hat dem 
B�rgermeister �ber die kommunalen Erfordernisse des �rtlichen Umweltschutzes 
laufend zu berichten und ihm geeignet erscheinende Vorschl�ge zu erstatten.
Im Stadtrat werden die Umweltagenden von StR Linzbauer abgedeckt, mit der 
Bestellung eines Umweltgemeinderates soll f�r diese f�r die Gemeinde sehr 
wichtigen Agenden eine weitere Unterst�tzung gegeben werden, diese beiden 
Mandatare m�ssen als auch eng kooperieren.
Der Bgm. stellt den Antrag, GR David Kaufmann zum Umweltgemeinderat zu 
w�hlen. 
Es werden daher Stimmzettel, die mit „Ja“ – f�r den Antrag von Bgm. Lampel oder 
„Nein“ – gegen den Antrag anzukreuzen sind, ausgeteilt. 
Nach Auswertung der Stimmzettel durch die Verifikatoren wird festgestellt, dass GR 
David Kaufmann mit 19 Ja-Stimmen und 4 Enthaltungen zum Umweltgemeinderat
gew�hlt wurde.
Bgm. Lampel gratuliert GR David Kaufmann zu dessen Bestellung. 



Zu 4.) Wahl einer Jugendgemeinder�tin/eines Jugendgemeinderates
Der Bgm. erl�utert: Gem�� � 33 a der Bgld. Gemeindeordnung kann der 
Gemeinderat aus seiner Mitte f�r die Dauer seiner Funktionsperiode einen 
Jugendgemeinderat w�hlen. Bei der Wahl sind die Bestimmungen der 
Gemeindewahlordnung �ber die Wahl des B�rgermeisters durch den Gemeinderat 
sinngem�� anzuwenden.
Der Jugendgemeinderat darf im Zeitpunkt seiner Wahl das 28. Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben. Er hat den B�rgermeister bei der Jugendarbeit in der Gemeinde zu 
unterst�tzen.
Sofern vom Gemeinderat kein Jugendgemeinderat bestellt wird, muss der 
B�rgermeister einen Gemeindejugendreferenten bestellen. Zum 
Gemeindejugendreferenten darf nur eine Person bestellt werden, die in der 
Gemeinde das aktive Wahlrecht zum Gemeinderat besitzt und im Zeitpunkt seiner 
Bestellung das 28. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Der Gemeindejugendreferent 
hat den B�rgermeister bei der Jugendarbeit in der Gemeinde zu unterst�tzen.
Der Gemeindejugendreferent kann vom B�rgermeister jederzeit abberufen werden. 
Die Bestellung oder die Abberufung ist durch Anschlag an der Amtstafel 
kundzumachen und wird jeweils mit Beginn der Kundmachung wirksam. Der 
B�rgermeister hat die Bestellung und die Abberufung des 
Gemeindejugendreferenten vor der Kundmachung dem Gemeinderat zur Kenntnis zu 
bringen. Da es bisher Gepflogenheit war, den Jugendgemeinderat durch den 
Gemeinderat zu w�hlen, schl�gt der Bgm. vor dies auch in dieser Funktionsperiode 
so zu handhaben. 
Der Bgm. stellt daher den Antrag, GR Philipp Mixa zum Jugendgemeinderat zu 
w�hlen. 
Es werden daher Stimmzettel, die mit „Ja“ – f�r den Antrag von Bgm. Lampel oder 
„Nein“ – gegen den Antrag anzukreuzen sind, ausgeteilt. 
Nach Auswertung der Stimmzettel durch die Verifikatoren wird festgestellt, dass GR
Philipp Mixa mit 19 Ja-Stimmen, mit 1 Nein-Stimme und 3 Enthaltungen zum
Jugendgemeinderat gew�hlt wurde.
Bgm. Lampel gratuliert GR Philipp Mixa zu dessen Bestellung. 

Zu 5.) Einrichtung von Aussch�ssen und Beir�ten, sowie Bestellung deren Mitglieder 
Der Bgm. erkl�rt, dass im � 34 der Bgld. Gemeindeordnung festgeschrieben ist, dass 
der Gemeinderat unbeschadet des � 78 berechtigt ist, zur �berwachung der 
gesamten Verwaltung und zur Abgabe von Gutachten und Antr�gen Aussch�sse aus 
seiner Mitte nach den Grunds�tzen des Verh�ltniswahlrechts zu bestellen. Die 
Mitglieder eines Ausschusses haben, sofern der Gemeinderat nicht selbst einen 
Obmann und Obmannstellvertreter bestellt, aus ihrer Mitte einen Obmann und 
Obmannstellvertreter zu w�hlen. Wurde der Obmann nicht vom Gemeinderat bestellt, 
hat der B�rgermeister den Ausschuss zur konstituierenden Sitzung einzuberufen und 
die Sitzung bis nach der Wahl des Obmanns zu leiten. Den Vorsitz im Ausschuss hat 
der Obmann oder bei dessen Verhinderung sein Stellvertreter zu f�hren. Der 
Obmann hat den Ausschuss nach Bedarf zu Sitzungen einzuberufen. Den 
Beratungen dieser Aussch�sse k�nnen Sachverst�ndige und Auskunftspersonen 
beigezogen werden.



Die Aussch�sse und die Zahl ihrer Mitglieder bestimmt der Gemeinderat. Jedem 
Ausschuss m�ssen mindestens drei Mitglieder angeh�ren. Bei der Wahl der 
Ausschussmitglieder sind die Bestimmungen der Gemeindewahlordnung �ber die 
Wahl der Mitglieder des Gemeindevorstands sinngem�� anzuwenden.
Der B�rgermeister, die Mitglieder des Gemeindevorstands, die Ortsvorsteher und ein 
Vertreter jeder Gemeinderatspartei sind berechtigt an den Sitzungen der 
Aussch�sse, denen sie nicht als Mitglieder angeh�ren, mit beratender Stimme 
teilzunehmen. Der Obmann hat von jeder Sitzung den B�rgermeister, die Mitglieder 
des Gemeindevorstands und die Ortsvorsteher zu verst�ndigen. Die Bestimmungen 
dieses Absatzes gelten nicht f�r den Pr�fungsausschuss (� 78). Im 
Pr�fungsausschuss m�ssen s�mtliche im Gemeinderat vertretene Parteien ein 
Mitglied haben, die �brigen Mitglieder sind nach dem Verh�ltniswahlrecht zu 
besetzen. Des Weiteren ist gesetzlich fixiert, dass, wenn der B�rgermeister der 
st�rksten im Gemeinderat vertretenen Partei angeh�rt, der Obmann/die Obfrau des 
Pr�fungsausschusses auf Vorschlag der zweitst�rksten im Gemeinderat vertretenen 
Partei (somit der �VP) zu bestellen ist. Zu bemerken ist noch, dass seitens der SP�, 
wie auch der �VP und FP� GR-Fraktion im Vorfeld der Sitzung kundgetan wurde, 
dass – wie bereits in der Vergangenheit gehandhabt wurde – in den Aussch�ssen, 
mit Ausnahme der gesetzlich vorgeschriebenen Aussch�sse (Pr�fungsausschuss, im 
Bedarfsfall Berufungsausschuss) auf eine Verrechnung von Sitzungsgeldern 
verzichtet werden soll. 
Der Bgm. schl�gt vor, die Anzahl der Ausschussmitglieder wie in der abgelaufenen 
Periode mit 5 Personen zu belassen, dies w�rde f�r den Pr�fungsausschuss das 
St�rkeverh�ltnis 3 SP�, 1 �VP (=Obmann) und 1 FP�. Bei den �brigen 
Aussch�ssen w�rde auf Grund des Verh�ltniswahlrechtes eine Besetzung mit 4 SP� 
zu 1 �VP gegeben sein, wobei auf Grund der Novellierung der Bgld. 
Gemeindeordnung diesfalls die FP� die M�glichkeit hat, in jeden Ausschuss ein 
Mitglied mit beratender Stimme zu entsenden und auch zu nominieren, damit auch 
dieses Mitglied geladen werden kann. 
Der Bgm. stellt daher den Antrag, die Zahl der Ausschussmitglieder wie in den 
Vorjahren mit jeweils 5 Gemeinderatsmitgliedern nach dem in der Bgld. 
Gemeindewahlordnung und Bgld. Gemeindeordnung vorgegebenen 
Verh�ltniswahlrecht zu besetzen. 
Dem Antrag wird die einstimmige Zustimmung des Gemeinderates zuteil.

Der Bgm. f�hrt weiters aus: f�r die einzurichtenden Beir�te ist dieselbe 
Zusammensetzung geplant, wie bei den Aussch�ssen, also 5 Personen im Verh�ltnis 
4 SP� zu 1 �VP, wobei auch hier die FP� eingeladen werden wird, ein 
Beiratsmitglied zu entsenden, welches nicht zwingend dem Gemeinderat angeh�ren 
muss. Im Feuerwehrbeirat sind zwei Personen vertreten, wobei hier auf Grund der 
bisherigen Gepflogenheiten eine Person durch die SP�, eine durch die �VP 
nominiert werden soll. Da es einige Anfragen gegeben hat, was die wesentlichen 
Unterschiede zwischen Aussch�ssen und Beir�ten ist, eine kurze Erkl�rung: Die 
einzurichtenden Aussch�sse, deren Zusammensetzung und deren T�tigkeit, ebenso 
wie die Gesch�ftsordnungen sind in der Bgld. Gemeindeordnung exakt geregelt (� 
34 der Bgld. Gemeindeordnung), die Beiratst�tigkeit wiederum ist nicht in der 
Gemeindeordnung, sondern in den jeweils bezughabenden Gesetzen dargestellt, so 
ist zum Beispiel die Einrichtung eines Seniorenbeirates im Bgld. Seniorengesetz 
geregelt. Auch ist es, wie bereits erw�hnt, f�r eine Beiratst�tigkeit nicht zwingend 
erforderlich, Mitglied des Gemeinderates zu sein.



Wenn die Fraktionen einverstanden sind, k�nnte �ber die Besetzung der jeweiligen 
Nominierungen in die Aussch�sse fraktionsintern en bloc abgestimmt werden, wie 
bereits in der an alle Gemeinderatsmitglieder ergangenen Information festgehalten, 
wird ersucht, dass im Anschluss an die Sitzung alle Aussch�sse kurz zu einer 
konstituierenden Sitzung zusammentreten, damit sie sofort arbeitsf�hig sind und der 
jeweilige Obmann, bzw. die jeweilige Obfrau nach Bedarf den Ausschuss einberufen 
kann, erfolgt dies nicht, m�sste nach den gesetzlichen Bestimmungen der 
B�rgermeister (f�r die erste Sitzung) die Einberufung vornehmen und bis zur Wahl 
der Obfrau/des Obmannes den Vorsitz f�hren. OAR Tschirk hat dazu Niederschriften 
vorbereitet und wird bei den jeweiligen Abfassungen behilflich sein. 
Der Bgm. gibt sodann die seitens der Fraktionen schon im Vorfeld der Sitzung 
vorgenommenen Nominierungen f�r die Aussch�sse und Beir�te wie folgt bekannt 
und ersucht im Anschluss an diese Bekanntgabe um Zustimmung zu den 
Nominierungen durch Abstimmung innerhalb der jeweiligen Fraktion:

Pr�fungsausschuss: SP�: GR Angela Auer, GR Werner Schuster, GR Michael 
Zehethofer, �VP: GR Mag. (FH) J�rgen Anderle, FP�: GR Andreas Waller.

Berufungsausschuss: SP�: GR Thomas Linsmeier, GR Ing. Bernhard Bauer, GR 
Manfred Pogatsch, GR Sonja Flandorfer, �VP: StR Mag. Peter Fink, Mitglied mit 
beratender Stimme der FP�: GR Christian Kerper.

Infrastrukturausschuss: SP�: StR Johann Linzbauer, StR Ing. Klaus Pleninger, GR 
David Kaufmann, GR Angela Auer, �VP: GR Ing. Horst K�gl, Mitglied mit beratender 
Stimme der FP�: GR Andreas Waller.

Beteiligungsausschuss: SP�: Bgm. Michael Lampel, StR Ing. Klaus Pleninger, StR 
Sonja Barwitius, GR Bernd Dallos, �VP: GR Mag. (FH) J�rgen Anderle, Mitglied mit 
beratender Stimme der FP�: GR Andreas Waller.

Kulturausschuss: SP�: StR Kurt Michael Strametz, GR Sonja Flandorfer, GR Philipp 
Mixa, GR Rafael Zimmer, �VP: GR Ing. Horst K�gl, Mitglied mit beratender Stimme 
der FP�: GR Christian Kerper

Feuerwehrbeirat: SP�: Bgm. Michael Lampel, die �VP nominiert: Mag. Johann 
Pleninger

Seniorenbeirat (� 8 Bgld. Seniorengesetz): SP�: Vbgm. Johanna Auer, StR Sonja 
Barwitius, GR Ludwig Herbert Komornik, sowie ein Mitglied des 
Pensionistenverbandes, �VP: Peter Eidler, FP�: Josef Haider.

Jugendbeirat: SP�: StR Kurt Michael Strametz, GR Philipp Mixa, GR Rafael Zimmer, 
sowie ein Vertreter des Jugendzentrums, �VP: Mag. (FH) Claus Glavanovits, FP�:
GR Christian Kerper.



Wirtschafts- und Tourismusbeirat: SP�: StR Ing. Klaus Pleninger, StR Kurt Michael 
Strametz, GR Bernd Dallos, GR Werner Schuster, �VP: Franziska Huber, FP�:
Dieter Anton Malek.

Die Bestellung der Delegierten erfolgt jeweils fraktionsintern, die Abstimmungen 
erfolgen einstimmig, die vorgenannten Delegierten gelten daher als bestellt. 

Zu 6.) Bestellung der Delegierten der Stadtgemeinde Neufeld an der Leitha in 
Verb�nde und Institutionen
Der Bgm. f�hrt des Weiteren aus: Nachstehende Verbandsdelegierte sind zu 
besetzen: 
3 Delegierte in die Vollversammlung des Tourismusverbandes Region Rosalia 
Neufelder Seenplatte, allesamt nach dem Verh�ltniswahlrecht der SP� zustehend:
StR Ing. Klaus Pleninger, StR Kurt Michael Strametz, GR Bernd Dallos

2 Delegierte und ebenso viele Ersatzdelegierte in den Wasserleitungsverband 
N�rdliches Burgenland, Nominierung auch hier durch die SP�:
Delegierte: Bgm. Michael Lampel, StR Johann Linzbauer, Ersatzdelegierte: StR Ing. 
Klaus Pleninger und GR David Kaufmann.

2 Delegierte und 2 Ersatzdelegierte in den Wasserverband Neufelder Seen Gebiet, 
Nominierung durch die SP�, hierzu ist anzumerken, dass auf Grund der Satzung 
dieses Verbandes der jeweilige B�rgermeister der einzelnen Mitgliedsgemeinden die 
Gemeinde bei der Verbandsversammlung zu vertreten hat. Folgende Personen 
werden nominiert:
Delegierte: StR Johann Linzbauer, GR Manfred Pogatsch, Ersatzdelegierte: StR Ing. 
Klaus Pleninger und GR Werner Schuster. 

F�r den St�dtebund sind ebenfalls 2 Delegierte und 2 Ersatzdelegierte namhaft zu 
machen, auch hier ist der jeweilige B�rgermeister automatisch vertretungsbefugt und 
kann, je nach Einwohnerzahl der Gemeinde, Delegierte namhaft machen, im Falle 
der Mitgliedschaft beim St�dtebund sind dies, wie bereits erw�hnt, 2 Delegierte und 2 
Ersatzdelegierte, f�r den St�dtebund werden nominiert:
Delegiert: Vbgm. Johanna Auer, StR Ing. Klaus Pleninger, Ersatzdelegierte: StR 
Johann Linzbauer und GR Angela Auer. 

Leithawasserverband III: 1 Delegierter (SP�): StR Hans Linzbauer. 

�ber die Bestellungen wird eine fraktionsinterne Abstimmung innerhalb der SP�-GR-
Fraktion vorgenommen, die Bestellung der einzelnen Delegierten, wie auch deren 
StellvertreterInnen erfolgt einstimmig.

Bei allen �brigen Institutionen, also beispielsweise Burgenl�ndischer M�llverband, 
LAG Nord,…. ist kraft Gesetzes, bzw. der jeweiligen Verbandsstatuten der 
B�rgermeister vertretungsbefugter Delegierter. 



Zu 7.) Festlegung der n�chsten Termine, insbesondere eines Schulungstermines f�r  
Gemeinderatsmitglieder (Bgld. Gemeindeordnung NEU, …)
Der Bgm. berichtet: Ebenfalls eine Neuerung in der Bgld. Gemeindeordnung ist die 
Bestimmung, wonach der B�rgermeister unter dem Tagesordnungspunkt „Allf�lliges“ 
dem Gemeinderat den voraussichtlichen Termin der n�chsten Gemeinderatssitzung 
bekannt zu geben hat (� 38 Abs. 1 a der Bgld. Gemeindeordnung), in unserem Falle 
soll dies schon vor dem Tagesordnungspunkt „Allf�lliges“ erfolgen und es wird  - wie 
eingangs erw�hnt – eine Einladung, bzw. Terminabstimmung zu einer gezielten 
Information insbesondere �ber die wichtigsten und f�r die Gemeinderatsmitglieder 
relevanten Bestimmungen der Bgld. Gemeindeordnung erfolgen. Geplant ist, dass 
Amtsleiter Tschirk am 7.11.2017 um 19.00 Uhr (wie schon in der 
Gemeinderatsinformation angek�ndigt) eine Informations- und Schulungsm�glichkeit 
hier im Gemeinderatssitzungssaal anbietet, eine M�glichkeit, nicht nur f�r alle neuen 
GR-Mitglieder, sondern wirklich f�r alle, da die j�ngste Gemeindeordnungsnovelle 
eine F�lle von �nderungen auch f�r die Gemeinderatsarbeit mit sich gebracht hat. 
Des Weiteren gibt der Bgm. den voraussichtlich n�chsten Sitzungstermin des 
Gemeinderates wie folgt bekannt: Montag, 13.11.2017 Stadtratssitzung, Donnerstag, 
16.11.2017 Gemeinderatssitzung, Donnerstag, 7.12.2017 Stadtratssitzung, Montag, 
18.12.2017 Gemeinderatssitzung. 

Einen weiteren Termin gibt Bgm. Lampel bekannt: Frau Edith Gselmann, langj�hrige 
Mitarbeiterin in der Geb�udeverwaltung, wird schon in wenigen Wochen aus dem 
Gemeindedienst ausscheiden und in den Ruhestand wechseln. Es wurde deshalb 
schon im September eine Dienstpostenausschreibung gem�� den Normen des Bgld. 
Gemeindebedienstetengesetzes vorgenommen, es sind eine F�lle von Bewerbungen 
reingekommen, f�r Dienstposteneinstellungen wurde in der Stadtgemeinde 
Neufeld/L. immer ein Hearing vorgenommen, an dem Bgm., Vbgm., Amtsleiter, 
Fachvorgesetzter und je ein Teilnehmer jeder Fraktion partizipiert haben. Dies hat 
sich sehr bew�hrt, da in der Vergangenheit immer zumindest ein einvernehmlich 
festgelegter Dreiervorschlag aus den vorliegenden Bewerbungen ausgefiltert werden 
konnte und dann dem Gemeinderat zur endg�ltigen Entscheidung vorgelegt werden 
konnte. Es wurden daher f�r den 30.10., beginnend ab 16.30 Uhr zu einem Hearing 
eingeladen, auf Grund der F�lle der BewerberInnen ist mit einer Dauer von ca. 
zweieinhalb Stunden zu rechnen, der Bgm. l�dt die jeweiligen Fraktionsvorsitzenden 
zu diesem Termin ein, es werden vorweg per Mail die wesentlichen Teile der 
jeweiligen Bewerbungen der zum Hearing eingeladenen Personen �bermittelt, damit 
sich auch jeder der Hearingteilnehmer ein individuelles Bild machen kann. 

Auch zur Kranzniederlegung zu Allerheiligen (Treffpunkt entweder um 10.15 Uhr bei 
der Heiligen Messe in der Kirche oder um 11.00 Uhr auf dem Alois Hermann Platz 
vor der Kirche) l�dt der Bgm. alle GR-Mitglieder ein.

Zu 8.) Fragestunde:
Es erfolgen keine Anfragen. 



Zu 9.) Allf�lliges: 
StR Mag. Peter Fink l�dt alle Anwesenden zum K�rbisschnitzen am 31.10.2017 um 
17.00 Uhr in das Heurigenlokal Fink ein. 

Da keine weiteren Wortmeldungen erfolgen, dankt der Bgm. allen Erschienen f�r die 
gute Kooperation bei den beiden Sitzungen, diese konnten rasch und effizient �ber 
die B�hne gebracht werden, er ersucht noch alle Gemeinderatsmitglieder im Saal zu 
bleiben, da beabsichtigt ist, die nach der letzten Periode ausgeschiedenen 
Gemeinderatsmitglieder auch offiziell zu verabschieden. Er erinnert des Weiteren an 
die noch zu erfolgenden kurzen konstituierenden Sitzungen der Aussch�sse. 

Der B�rgermeister schlie�t die Sitzung um 20.35 Uhr. 

Der B�rgermeister: Der Schriftf�hrer:

Die Verifikatoren: 


